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7 Zusammenfassung  

Aufgabenstellung des FuE-Vorhabens 
Flussauen stellen seit vielen Jahren in der Bundesrepublik Deutschland ein gemeinsames Hand-
lungsfeld des Naturschutzes und der Wasserwirtschaft dar, bei dem in vielen Bereichen eine ho-
he Übereinstimmung hinsichtlich zu verwirklichender Ziele herrscht. 
Mit der EG-Wasserrahmenrichtlinie (Richtlinie 2000/60/EG - WRRL) ist eine Vorgabe geschaf-
fen worden, die eine Neuausrichtung der Gewässerentwicklung in den Mitgliedsstaaten zur Fol-
ge hat. Dies wirft auch die Frage auf, welche Rolle das Gewässerumfeld und damit die Flussauen 
bei der Erreichung der Umweltziele der WRRL spielen und in welchem Umfang Zielkongruenz 
zwischen wasserwirtschaftlichen und naturschutzfachlichen Zielen gegeben ist. 
In dem FuE-Vorhaben werden anhand der Beispielgebiete „Untere Havelniederung“ und „Südli-
cher Oberrhein“ exemplarisch Gemeinsamkeiten und Unterschiede hinsichtlich Inhalten, Zielen 
und Methoden bei der Umsetzung der WRRL und im naturschutzfachlichen Handeln verdeut-
licht. Dabei ist das Projektgebiet „Südlicher Oberrhein“ aufgrund der sehr starken anthropogenen 
Veränderungen des Flusssystems ein Beispiel für ein erheblich verändertes Gewässer, für das das 
eingeschränkte Umweltziel „des guten ökologischen Potenzials“ gilt. Hingegen steht die „Untere 
Havelniederung“ exemplarisch für ein noch vergleichsweise naturnah ausgeprägtes Gewässer, 
das den „guten ökologischen Zustand“ gemäß WRRL erreichen soll. 
Ausgehend von der Analyse der einzelnen gemäß WRRL zu leistenden Arbeitsschritte und den 
Erkenntnissen in den Projektgebieten werden Handlungsempfehlungen für das Zusammenwirken 
von Naturschutz und Wasserwirtschaft bei der Umsetzung der WRRL formuliert. Diese Empfeh-
lungen richten sich an den behördlichen Naturschutz und die Naturschutzverbände wie auch an 
die mit der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie befassten Fachbehörden. Es wird aufgezeigt, 
welche Handlungsfelder bei der Umsetzung der WRRL Pflichtaufgaben darstellen, für die eine 
enge Zusammenarbeit von Naturschutz und Wasserwirtschaft unverzichtbar ist. Darüber hinaus 
sollen die Handlungsempfehlungen den Fachbehörden von Naturschutz und Wasserwirtschaft 
Anregungen geben, bei der Entwicklung der Zielkonzepte, der Erstellung der Monito-
ringprogramme, insbesondere aber bei der Aufstellung und Verwirklichung der Maßnahmenpro-
gramme, frühzeitig auenbezogene Aspekte zu berücksichtigen sowie gezielt Synergien zwischen 
den Handlungsfeldern des Naturschutzes und der Wasserwirtschaft zu nutzen. 

Regelungen der WRRL mit Relevanz für Flussauen 
Gemäß ihrer in Art. 1 WRRL vorangestellten programmatischen Zielbestimmung stellt die Was-
serrahmenrichtlinie einen Ordnungsrahmen zum Schutz aller Oberflächengewässer und des 
Grundwassers dar. Oberflächengewässer sind als Ökosysteme einschließlich der direkt von ihnen 
abhängigen Landökosysteme zu schützen und in ihrem Zustand zu verbessern; der Schutz des 
Grundwassers schließt auch die Grundwasserverhältnisse in grundwasserabhängigen Landöko-
systemen und Feuchtgebieten ein. Daneben ist auch der Schutz der Wasserverhältnisse in nach 
europäischem Recht ausgewiesenen Schutzgebieten Ziel der WRRL. Die Umsetzung dieser pro-
grammatischen Ziele wird durch spezifische Umweltziele für Oberflächengewässer, für das 
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Grundwasser und für Schutzgebiete sowie durch Vorgaben für Bestandsaufnahme, Überwachung 
und Maßnahmenkonzepte näher geregelt. 
Obwohl die Begriffe „Flussaue“ oder „Aue“ in der Wasserrahmenrichtlinie nicht explizit ver-
wendet werden, ergeben sich aus allen drei Regelungsbereichen auch Vorgaben für Flussauen. In 
der Zusammenschau der Regelungsbereiche werden durch die WRRL auch Flussauen als Öko-
systeme mit erfasst. 

Oberflächengewässer und Flussauen 
Umweltziele für Oberflächengewässer sind der „gute chemische Zustand“ und der „gute ökolo-
gische Zustand“, bei erheblich veränderten Gewässern steht an Stelle des "guten ökologischen 
Zustands" das „gute ökologische Potenzial“.  
Um den „guten ökologischen Zustand“ zu erreichen, muss ein Gewässer zum einen die Grenz-
werte für die spezifischen Schadstoffe einhalten, zum anderen müssen die biologischen Quali-
tätskomponenten einen vom natürlichen Zustand des jeweiligen Gewässertyps nur geringfügig 
abweichenden Zustand erreichen. Bei den meisten Fließgewässertypen ist dieser natürliche Zu-
stand durch intensive Wechselwirkungen zwischen Fluss und Aue charakterisiert, so dass zu 
erwarten ist, dass das Erreichen des guten ökologischen Zustandes  je nach Gewässertyp stark 
vom Zustand der Flussauen abhängt.  
Bei erheblich veränderten Gewässern ist die „beste Annäherung an das ökologische Kontinuum 
insbesondere hinsichtlich der Wanderungen der Fauna und angemessener Laich- und Auf-
wuchsgründe“ als Merkmal des Referenzzustandes festgelegt. Das Umweltziel des “guten öko-
logischen Potenzials“ erfordert einen Zustand der Biozönose, der von dem durch bestmögliche 
Annäherung an das ökologische Kontinuum gekennzeichneten Referenzzustand nur geringfügig 
abweicht.  
Die Lebensraumfunktion von Flussauen etwa als Laichhabitat und „Kinderstube“ für Fische ist 
damit sowohl bei „natürlichen“, als auch bei „erheblich veränderten Gewässern“ von Bedeutung. 
Einen großen Stellenwert hat auch die Regulationsfunktion von Flussauen für die Phytoplankto-
nentwicklung oder den Wasser-, Nährstoff- und Sauerstoffhaushalt von Fließgewässern. Die 
Kompartimente von Flussauen, die den ökologischen Zustand des Fließgewässers signifikant 
beeinflussen, sind deshalb gemäß WRRL auch als elementarer Bestandteil des Oberflächenge-
wässers aufzufassen und damit auch den Regelungen der WRRL unterworfen.  
So sind entsprechend relevante Auenkompartimente in die Bestandsaufnahme  und Zustands-
überwachung der Oberflächengewässer einzubeziehen. Signifikante Belastungen der relevanten 
Auenbereiche sind zu erfassen und hinsichtlich ihrer Auswirkungen zu beurteilen. Werden signi-
fikant nachteilige Auswirkungen auf das Oberflächengewässer-Ökosystem festgestellt, besteht 
gemäß WRRL auch die Verpflichtung, Maßnahmen zur Verbesserung des Zustands der relevan-
ten Auenkompartimente vorzunehmen. 
Darüber hinaus können zum Erreichen der Umweltziele für Oberflächengewässer auch Maß-
nahmen wie z.B. die Umgestaltung des Gewässerbetts, der Rückbau von Staustufen oder eine 
Veränderung der Wasserbewirtschaftung erforderlich sein, die primär das Hauptgewässer betref-
fen, sich aber aufgrund der damit verbundenen Veränderungen der Wasserstands- und Abfluss-
verhältnisse unmittelbar auch auf die Flussauen auswirken. 



229 

Es ist deshalb zu erwarten, dass zukünftig von Seiten der Wasserwirtschaft verstärkt ein Hand-
lungsbedarf für Flussauen gesehen wird, der einer Abstimmung mit naturschutzfachlichen Zielen 
für Flussauen bedarf. 
Dabei werden die naturschutzfachlichen Ziele für Flussauen häufig mit den Umweltzielen der 
WRRL übereinstimmen, welche auf eine weitgehende Annäherung an einen nahezu ungestörten 
Referenzzustand ausgerichtet sind. Der Naturschutz verfolgt in Flussauen aber ein Zielespek-
trum, das neben dem Ressourcenschutz und dem Schutz des Fließgewässers mit den darin vor-
kommenden Arten auch den Schutz des gesamten terrestrischen und semiterrestrischen Lebens-
raumgefüges der Aue mit allen darin vorkommenden Tier- und Pflanzenarten einbezieht und 
darüber hinaus auch ästhetische Aspekte sowie Belange der naturgebundenen Erholung ein-
schließt. Deshalb kann es durchaus auch zu unterschiedlichen Bewertungen des Zustands der 
Flussauen durch Wasserwirtschaft und Naturschutz kommen, womit auch Konflikte bezogen auf 
durchzuführende Maßnahmen auftreten können. 

Grundwasser und Flussauen 
Umweltziele der WRRL für das Grundwasser sind der gute chemische und der gute mengenmä-
ßige Zustand. Eines der Kriterien für das Erreichen dieser Umweltziele ist, dass grundwasserab-
hängige Landökosysteme nicht durch anthropogene Veränderungen der Grundwasserstände oder 
der Grundwasserqualität geschädigt werden. Damit dürfen auch Flussauen, die nicht nur überflu-
tungsgeprägte, sondern grundsätzlich auch grundwasserabhängige Ökosysteme sind, nicht durch 
anthropogen bedingte Veränderungen der Grundwasserstände oder der chemischen Beschaffen-
heit des Grundwassers beeinträchtigt werden. Der Schutz der WRRL gilt dabei jedoch nicht dem 
grundwasserabhängigen Ökosystem insgesamt, sondern setzt unmittelbar nur am Standortfaktor 
„Grundwasser“ an.  
Für die Grundwasserverhältnisse enthält die WRRL keine Referenzzustände als Bewertungs-
maßstab und Grundlage für Umweltziele, so dass sich aus den Vorgaben der WRRL kein Ent-
wicklungsgebot ergibt, wie es bei den Oberflächengewässern der Fall ist.  
Die Wirksamkeit dieses mittelbaren wasserrechtlichen Schutzes für grundwasserabhängige Öko-
systeme wird wesentlich davon abhängen, wie die Signifikanzschwellen für anthropogene Beein-
trächtigungen definiert und angewendet werden, welche Schutzobjekte und deren spezifische 
Wasseransprüche berücksichtigt werden und wie die Überwachung ausgestaltet sein wird. Hier 
ist die Wasserwirtschaft auf die Mitwirkung und Unterstützung des Naturschutzes angewiesen 
und der Naturschutz aufgrund seiner insbesondere auch regionalen Kenntnisse der Empfindlich-
keit grundwasserabhängiger Lebensräume und Arten in der Verantwortung, bei der Identifikation 
und Beurteilung möglicher Schädigungen mitzuwirken. Das Ergebnis der Identifikation bedeut-
samer grundwasserabhängiger Landökosysteme und die systematische Betrachtung von grund-
wasserspezifischen Empfindlichkeiten und Belastungen kann auch für den behördlichen Natur-
schutz zukünftig eine wichtige Arbeits- und Planungsgrundlage darstellen. 

Schutzgebiete und Flussauen 
Die wasserbezogenen Belange der nach europäischem Gemeinschaftsrecht ausgewiesenen 
Schutzgebiete sind gleichfalls Gegenstand der WRRL. Für diese Schutzgebiete stellt die WRRL 
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jedoch keine eigenständigen Ziele auf, sondern die wasserbezogenen Ziele und Normen dieser 
Schutzgebiete werden als Umweltziel der WRRL übernommen, soweit keine anderen Zielbe-
stimmungen vorliegen.  
Unter diese Regelung fallen auch die Gebiete des europäischen Schutzgebietssystems Natura 
2000, sofern diese der Erhaltung unmittelbar vom Oberflächen- oder Grundwasser abhängender 
Lebensräume oder Arten dienen. Da die Anhänge I und II der FFH-Richtlinie, wie auch der An-
hang I der EG-Vogelschutzrichtlinie eine große Zahl von auentypischen Lebensräumen bzw. 
Arten enthält, sind Flussauen in erheblichem Umfang als Natura 2000-Gebiete gemeldet worden 
und stellen somit Schutzgebiete im Sinne der WRRL dar. 
Da nicht die wasserbezogenen Ansprüche der einzelnen Lebensraumtypen oder Arten Gegens-
tand der WRRL sind, sondern die Ziele der Schutzgebiete, setzt die Umsetzung der schutzge-
bietsbezogenen Regelungen der WRRL voraus, dass von Seiten des Naturschutzes ein räumlich 
abgestimmtes, wasserwirtschaftlich umsetzbares Zielkonzept für die Wasserverhältnisse eines 
Schutzgebietes entwickelt worden ist. 

Abgeleitete Handlungsempfehlungen 
Die zahlreichen Überschneidungen der Umweltziele der WRRL mit den Zielen und Aufgaben 
des Naturschutzes in Flussauen machen eine enge Abstimmung beider Bereiche erforderlich, 
besonders bei der Festlegung von Entwicklungszielen und Maßnahmen. Dies ist notwendig, um 
Gemeinsamkeiten und Synergien zu bestimmen, über die auch der Naturschutz die Ziele und die 
Umsetzung der WRRL mit befördern kann, um mögliche Konfliktpotenziale frühzeitig zu identi-
fizieren und nach Möglichkeit im Vorfeld bereits zu vermeiden, aber auch um die von der 
WRRL angestrebte abgestimmte Entwicklung von Wasserkörpern und Schutzgebieten umzuset-
zen. Das bedeutet nicht nur, dass die Wasserabhängigkeit von Lebensräumen und Arten in Fluss-
auen beachtet wird, sondern auch, dass im Umsetzungsprozess der WRRL die Bedeutung der 
Auen für das Erreichen der Umweltziele berücksichtigt wird. 
Hierfür werden Handlungsempfehlungen abgeleitet, die sowohl Aufgaben betreffen, bei denen 
seitens des Naturschutzes eine konkrete Zuarbeit zur Umsetzung der WRRL erfolgen muss, als 
auch darüber hinausgehende Möglichkeiten, wie sich die Akteure des Naturschutzes mit den 
ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln in den Umsetzungsprozess der WRRL einbringen kön-
nen. Schließlich gibt es weitere Handlungsfelder, in denen die Akteure des Naturschutzes ihrer-
seits im Umsetzungsprozess der WRRL erarbeitete Aussagen gezielt aufgreifen und für ihre ei-
genen Belange einsetzen sollten, da sie die Verwirklichung von Naturschutzzielen in Flussauen 
erleichtern und befördern können: 
• Bei der Bestandsaufnahme, Belastungsanalyse und Überwachung der Fließgewässer nach 

WRRL sollten Hauptgewässer, Nebengewässer, Auengewässer und Auenflächen gleicher-
maßen einbezogen werden. Wichtig ist, dass die Bewertungsverfahren die gemäß WRRL 
bewertungsrelevanten Arten einschließlich ihrer Standortfaktoren nicht nur im Hauptgewäs-
ser, sondern auch in den Auen erfassen. Das Instrument der Gewässerstrukturgütekartierung 
sollte an die Überwachungserfordernisse nach WRRL angepasst werden, indem die für die 
Biozönosen relevanten Merkmale der Auengewässer und Überflutungsbereiche stärker bei 
der Erfassung und Bewertung einbezogen werden. Die Beurteilung der Belastungen von 
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Flussauen sollte auf Grundlage typspezifischer Referenzzustände für Flussauen erfolgen, die 
die funktionale Bedeutung der Auen für das Fließgewässer-Ökosystem wiedergeben. 

• Der Naturschutz sollte möglichst konkret und konsistent eigene auenbezogene Entwick-
lungsziele und Maßnahmen formulieren, damit gemeinsame Handlungsschwerpunkte und 
mögliche Konflikte mit der Wasserwirtschaft identifiziert werden können. Regelmäßig wer-
den bei auenbezogenen Maßnahmen nach WRRL ergänzende Maßnahmen des Naturschutzes 
sinnvoll und erforderlich sein. Spezielle Auenprogramme der Länder können integrierte Ent-
wicklungsziele und Maßnahmen ableiten und mit anderen gesellschaftlichen Belangen ab-
stimmen. Auf diese Weise kann die Aufnahme auenbezogener Maßnahmen in die Maßnah-
menprogramme nach WRRL erleichtert werden, insbesondere wenn die Auenprogramme 
gemeinsam von den zuständigen Fachbehörden für Naturschutz und Wasserwirtschaft aufge-
stellt werden.  

• Die Landschaftsplanung weist als flächendeckende Fachplanung umfangreiche inhaltliche 
Überschneidungen mit den raumbezogenen Aufgaben der Wasserwirtschaft auf, die sich aus 
der WRRL ergeben, auf. Damit ist die Landschaftsplanung in der Lage, wesentliche, aus der 
WRRL ableitbare Anforderungen an die räumliche Planung aufzugreifen, in ein gesamträum-
liches, umweltbezogenes Entwicklungskonzept zu integrieren und die Umsetzung wasserbe-
zogener Maßnahmen nach WRRL zu befördern. Umgekehrt können auch Ziele und Maß-
nahmen der Landschaftsplanung so transportiert werden, dass sie in die Maßnahmenpro-
gramme nach WRRL Eingang finden können. Als Voraussetzung dafür kann gelten, dass die 
Landschaftsplanung Maßnahmen, die dem Erreichen der Umweltziele nach WRRL dienen 
können, entsprechend ableitet und kennzeichnet. Dazu sollte bereits auf Ebene der Bestand-
analyse auf Methoden und Daten der Belastungsanalyse nach WRRL zurückgegriffen wer-
den. Im Rahmen einer möglichen „Modularisierung“ der Landschaftsplanung böte sich die 
gezielte Erarbeitung entsprechender wasserbezogener Module an. 

• Die Neuausrichtung ggf. auch Neuausweisung von Schutzgebieten kann einen Beitrag inner-
halb der Maßnahmenprogramme der WRRL leisten. Vor allem die nationale Schutzgebiets-
kategorie „Landschaftsschutzgebiet“ lässt sich im Schutzzweck vorrangig auf den Erhalt, die 
Entwicklung und Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes ausrichten 
und ist damit auch besonders geeignet, einen Beitrag zum Schutz der Ressource „Wasser“ als 
einem zentralen Element des Naturhaushaltes zu leisten.  

• Für die Auswahl der grundwasserabhängigen Ökosysteme, die nach WRRL hinsichtlich einer 
möglichen Schädigung zu betrachten sind, sollte vorrangig die besondere ökosystemare Aus-
prägung des Gebietes ausschlaggebend sein, die nur durch die Fachbehörde für Naturschutz 
beurteilt werden kann. Die Auswahl und Beurteilung möglicher Schädigungen grundwasser-
abhängiger Ökosysteme im Rahmen der Überwachung kann adäquat nur erfolgen, indem ne-
ben dem Zustand des Grundwassers selbst auch spezifische ökosystemare Empfindlichkeiten 
mit beachtet werden. Daher sollten auch „grundwasserwasserabhängige“ Faunenelemente, 
wie z.B. Wat- und Wasservögel oder Amphibien einbezogen werden. Notwendig ist dem-
nach, bei der Überwachung grundwasserabhängiger Ökosysteme nach WRRL Methoden der 
Bioindikation einzubeziehen. 
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• Die Aufnahme und besondere Kennzeichnung der grundwasserabhängigen Ökosysteme wie 
z.B. der Flussauen in die Landschaftsplanung kann den Belang einer ausreichenden Wasser-
versorgung dieser Gebiete stärken und für den Naturschutz eine Grundlage zur Begründung 
und Ableitung entsprechender Maßnahmen sein. 

• Die Überwachungserfordernisse für das Grundwasser und die Oberflächengewässer nach 
WRRL weisen erhebliche Überschneidungen mit den Monitoring-Verpflichtungen des Natur-
schutzes auf und sollten deshalb aufeinander abgestimmt werden. Das Monitoring der Auen-
biotope und Auenarten in Natura 2000-Gebieten sollte mit der Überwachung grundwasserab-
hängiger Ökosysteme abgestimmt werden, da hier erhebliche Synergieeffekte erzielbar sind. 
Auch die Ergebnisse der Erfassung der Fischfauna und anderer Artengruppen zur biologi-
schen Bewertung der Oberflächengewässer können vom Naturschutz für das FFH-
Monitoring von Flussauen verwendet werden. Voraussetzung für eine gegenseitige Nutzbar-
keit der Daten für Wasserwirtschaft und Naturschutz ist auch hier die Abstimmung über Er-
hebungsmethodik und Erhebungsorte. 

• Damit die WRRL ihrem Auftrag gerecht werden kann, die wasserbezogenen Anforderungen 
der Lebensraumtypen und Arten in den Natura 2000-Gebieten zu erfüllen, bedarf es einer en-
gen Zusammenarbeit zwischen Wasserwirtschaft und Naturschutz zur Bestimmung der Ent-
wicklungsziele und der erforderlichen Maßnahmen. Dabei sollten auch die Vernetzungsge-
biete nach FFH-Richtlinie und die für Arten des Anhanges IV der FFH-RL ausgewiesenen 
Schutzgebiete einbezogen werden. Voraussetzung dafür ist, dass der Naturschutz die wasser-
bezogenen Erfordernisse möglichst frühzeitig und möglichst präzise beschreibt, so dass diese 
– in wasserwirtschaftliche Parameter übersetzt – Eingang in die Maßnahmenprogramme fin-
den und Gegenstand der Überwachung werden können. Grundsätzlich kann von einem hohen 
Maß an Übereinstimmung zwischen wasserwirtschaftlichen und naturschutzfachlichen Zielen 
in „wasserabhängigen“ Schutzgebieten ausgegangen werden. Dennoch bedarf es auch geeig-
neter Methoden und Instrumente, um mögliche Zielkonflikte zwischen Naturschutz und Was-
serwirtschaft innerhalb von Schutzgebieten möglichst frühzeitig aufzudecken und angemes-
sen zu bewältigen. So sollten die naturschutzfachlichen Erhaltungs- und Entwicklungsziele 
für Natura 2000-Gebiete das Redynamisierungspotenzial von Fließgewässer-Ökosystemen 
angemessen berücksichtigen. Dazu ist es sinnvoll, die Managementpläne für Flussauen der 
Natura 2000-Gebietskulisse um Komponenten der Gewässerentwicklungsplanung zu ergän-
zen. Solche integrierten Managementpläne für Natura 2000-Gebiete können zudem einen we-
sentlichen Beitrag dazu leisten, dass die Umweltfolgenprüfungen zu den Maßnahmenpro-
grammen nach WRRL zu vereinfachen. 
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Kurzfassung 
Flussauen stellen in der Bundesrepublik Deutschland seit langem ein gemeinsames Handlungs-
feld von Naturschutz und Wasserwirtschaft dar. Nachdem mit der EG-Wasserrahmenrichtlinie 
(WRRL) eine Neuausrichtung der Gewässerentwicklung im Europa der 25 eingeleitet worden 
ist, stellt sich auch die Frage, welche neuen Ansätze sich den Beteiligten in Bezug auf die Fluss-
auen eröffnen. Welche Bedeutung hat das Gewässerumfeld – und mit ihm die Flussauen – für 
das Erreichen der von der WRRL gesteckten Umweltziele, und wie verändert die Umsetzung der 
WRRL die Voraussetzungen für den Naturschutz in Flussauen?  
Die Wasserrahmenrichtlinie ist ihrem Ansatz nach eine stark von Ökosystemdenken geprägte 
Direktive. Bei ihrer Umsetzung, die federführend in Händen der Wasserwirtschaft liegt, muss 
mit Komponenten gearbeitet werden, die bislang überwiegend vom Naturschutz bearbeitet wur-
den. Das F+E-Vorhaben hat zum Ziel, die aus der WRRL im Zusammenhang mit Flussauen ab-
leitbaren Kompetenzen der beiden genannten Akteure aufzuzeigen und notwendige sowie mögli-
che Beiträge des Naturschutzes zur Umsetzung der WRRL darzulegen. 
Da die WRRL den Begriff "Flussaue" nicht verwendet, werden zunächst die relevanten Rege-
lungen der Richtlinie herausgearbeitet, die einen deutlichen Bezug zu den Naturschutzbelangen 
in Flussauen erkennen lassen:  
• Oberflächengewässer sind als Ökosysteme einschließlich der direkt von ihnen abhängigen 

Landökosysteme zu schützen und in ihrem Zustand zu verbessern.  
• Der Schutz des Grundwassers schließt auch die Grundwasserverhältnisse in grundwasserab-

hängigen Landökosystemen und Feuchtgebieten ein.  
• Schutz der Wasserverhältnisse in nach europäischem Recht ausgewiesenen Schutzgebieten 

ist erklärtes Ziel der WRRL. 
An zwei Beispielgebieten mit verschiedenen naturräumlichen Bedingungen und unterschiedli-
chem Ausbauzustand der Gewässer, der "Unteren Havelniederung" und dem "Südlichen Ober-
rhein", werden – bezogen auf die Anforderungen der WRRL – Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede der Handlungsansätze von Wasserwirtschaft und Naturschutz veranschaulicht. Eines der 
Gebiete repräsentiert die „erheblich veränderten Gewässer“, für die das eingeschränkte Umwelt-
ziel „gutes ökologisches Potenzial“ gilt. Das andere steht exemplarisch für noch vergleichsweise 
naturnah ausgeprägte Gewässer, die nach WRRL den „guten ökologischen Zustand“ erreichen 
sollen. 
Auf Erfahrungen in den Beispielsgebieten aufbauend werden 16 Empfehlungen für die Zusam-
menarbeit von Naturschutz und Wasserwirtschaft bei der Umsetzung der WRRL formuliert, ver-
anschaulicht und mit Bezug zu den herausgearbeiteten Anknüpfungspunkten präsentiert. 
Zugleich wird dargelegt, mit welcher Priorität jede einzelne Empfehlung aus Sicht des Natur-
schutzes umgesetzt werden sollte.  
Die Handlungsempfehlungen richten sich sowohl an den behördlichen Naturschutz und die Na-
turschutzverbände, als auch an die mit der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie befassten Be-
hörden der Wasserwirtschaft. Denn es zeichnet sich ab, dass sich Naturschutz und Wasserwirt-
schaft bei der Umsetzung ihrer Ziele in Flussauen gegenseitig unterstützen können. Die Beteilig-
ten erhalten konkrete Anregungen, wie die vorhandenen Synergiepotenziale bestmöglich ausge-
schöpft werden können. 




